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A. Einführung und Gang der Untersuchung





I. Problemaufriss

Staatliche Funktionsträger beeinflussen den öffentlichen Meinungs- und Wil-
lensbildungsprozess in vielfältiger Weise. Dabei können sie sich in ihrer Funk-
tion gerade nicht auf die grundrechtliche Freiheit und Beliebigkeit des Art.  5 
Abs.  1 S.  1 GG berufen.1 Sie äußern sich vielmehr in Ausübung ihres „organ-
schaftlich und/oder kompetenziell ausgerichteten Pflichtenstatus“.2 Schwierig-
keiten bereiten staatliche Äußerungen vor allem dann, wenn sich diese auf Dritte 
– teils mit schwerwiegenden Konsequenzen – negativ auswirken. Mögliche 
Grenzen staatlicher Öffentlichkeits- bzw. Informationsarbeit wurden, insbeson-
dere auf Grund von Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts,3 schon vor 
längerer Zeit intensiv diskutiert.4 Insgesamt lässt sich aber resümieren, dass die 
angesprochenen, zum Teil neuen Aspekte noch nicht abschließend behandelt 
wurden und daher eine grundlegende Auseinandersetzung mit der Thematik ge-
boten ist.5

1 Bethge, in: Sachs, GG, 8.  Aufl. 2018, Art.  5 Rn.  40.
2 Bethge, in: Sachs, GG, 8.  Aufl. 2018, Art.  5 Rn.  40. Siehe hierzu B.II.
3 Zur Öffentlichkeitsarbeit der Bundesregierung BVerfGE 44, 125 ff.; 63, 230 ff.; zu staatli-

chen Warnungen BVerfGE 105, 252 ff.; 105, 279 ff.
4 Leisner, Öffentlichkeitsarbeit der Regierung im Rechtsstaat, 1966; O. E. Kempen, Grund-

gesetz, amtliche Öffentlichkeitsarbeit und politische Willensbildung, 1975; Häberle, JZ 1977, 
361 ff.; Jekewitz, ZRP 1977, 300 ff.; Seifert, DÖV 1977, 288 ff.; O. E. Kempen, Der Staat Bd.  18 
(1979), S.  81 ff.; Ladeur, DVBl. 1984, 224 f.; Schürmann, Öffentlichkeitsarbeit der Bundesre-
gierung, 1992; Schürmann, NVwZ 1992, 852 ff.; Voitl, Behördliche Warnkompetenzen im 
Bundesstaat, 1994; Bethge, Jura 2003, 327 ff.; Bumke, Die Verwaltung Bd.  37 (2004), S.  3 ff.; 
Cremer, JuS 2003, 747 ff.; C. v. Coelln, JA 2003, 116 ff.; C. Schmidt, Verhaltenslenkende Infor-
mationsmaßnahmen der Bundesregierung, 2003; Faßbender, NJW 2004, 816 ff.; Hellmann, 
NVwZ 2005, 163 ff.; Klement, DÖV 2005, 507 ff.; Lindner, DÖV 2004, 765 ff.; Murswiek, 
NVwZ 2003, 1 ff.; P. M. Huber, JZ 2003, 290 ff.; Ruge, ThürVBl. 2003, 49 ff.; Sachs, JuS 2003, 
186 ff.; Selmer, JuS 2003, 190 f.; M. Winkler, JA 2003, 113 ff.

5 Siehe auch Kliegel, in: Scheffczyk/Wolter, Linien der Rechtsprechung des Bundesverfas-
sungsgerichts, Bd.  4, 2017, S.  437 f., der von einer „bislang eher dunkle[n], aber höchst aktuel-
le[n] und verfahrensträchtige[n] Materie“ spricht. Ähnlich Fetzer, in: Menzel/Müller-Terpitz, 
Verfassungsrechtsprechung, 3.  Aufl. 2017, S.  966 f.; Möstl, in: Uhle, Information und Einfluss-
nahme, 2018, S.  49 f.
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Im Fokus stehen nun die rechtlichen Grenzen, die die Äußerungsrechte6 staat-
licher Funktionsträger beschränken. Insbesondere wird von der Rechtsprechung 
regelmäßig mit einer Pflicht zu bzw. einem Gebot politischer Neutralität argu-
mentiert.7 Jedoch wird schon die Frage nach der verfassungsrechtlichen Grund-
lage dieser Verpflichtung unterschiedlich beantwortet. Völlig abweichende Er-
gebnisse ergeben sich, wenn über die konkrete Ausgestaltung der Äußerungs-
rechte gestritten wird.8

Bevor sich die Frage stellt, ob eine Äußerung gegen die politische Neutrali-
tätspflicht verstößt, muss deren Anwendungsbereich bestimmt werden. Hierbei 
offenbart sich ein Spannungsfeld zwischen staatlicher Neutralität und der jeder-
mann – also auch staatlichen Funktionsträgern (jedenfalls) außerhalb des Amtes 
– zustehenden Meinungsfreiheit. Dieser Konflikt wird zusätzlich durch die be-
rechtigte Erwartung der Bevölkerung geschürt, dass sich staatliche Funktionsträ-
ger zu politischen Themen äußern, gerade wenn diese in ihren Zuständigkeitsbe-
reich fallen. Zudem stellt sich die Frage des amtlichen Handelns insbesondere 
dann, wenn Amtsträger sich erneut zur Wahl stellen. Die Differenzierung zwi-
schen zulässigem Wahlkampf und unzulässiger Verwendung des Amtes ist eine 
der Kernfragen der Diskussion.9

Aktuell sind die Äußerungsrechte staatlicher Funktionsträger unter dem Ge-
sichtspunkt der politischen Neutralität erneut in den Fokus der Öffentlichkeit 
gerückt. Über die Grenzen der Fachöffentlichkeit hinaus wurde die Entscheidung 
des Bundesverfassungsgerichts zu den Äußerungsrechten des Bundespräsiden-
ten10 wahrgenommen.11 Das Gericht sah in der Verwendung des Wortes „Spin-
ner“ mit Bezug zur NPD zwar ein negatives Werturteil, jedoch im konkreten 
Zusammenhang keinen Verfassungsverstoß.12 Dies erscheint durchaus diskussi-

6 Siehe zu diesem Begriff B.I.2.c).
7 BVerfGE 138, 102 ff.; RhPfVerfGH NVwZ-RR 2014, 665 ff.; ThürVerfGH ThürVBl. 

2015, 295 ff.; HessVGH NVwZ-RR 2015, 508 ff.; VG Trier, Urteil v. 20.1.2015 – 1 K 1591/14.
TR.

8 Siehe dazu nur die konträren Entscheidungen des VG Düsseldorf NWVBl. 2015, 201 f. 
und des OVG NRW NWVBl. 2015, 195. Näher dazu C.I.3.a)aa).

9 Die ehemalige nordrhein-westfälische Ministerpräsidentin Kraft geriet im Zusammen-
hang mit einer Wahlkampftour für einige SPD-Bürgermeisterkandidaten im August und Sep-
tember 2014 in den Fokus der Öffentlichkeit. Nach Recherchen des Express, Voogt, http://
www.express.de/22766978 (zuletzt abgerufen am 28.2.2018), soll sie ihre amtlichen Ressour-
cen zu Parteizwecken eingesetzt haben.

10 BVerfGE 136, 323 ff.
11 Siehe dazu Frankfurter Allgemeine Zeitung v. 11.6.2014, Nr.  133, S.  4 und die Kommen-

tare von R. Müller, Frankfurter Allgemeine Zeitung v. 13.6.2014, Nr.  135, S.  8 und Prantl, 
Süddeutsche Zeitung v. 11.6.2014, Nr.  132, S.  4.

12 BVerfGE 136, 323 (336 ff. Rn.  34 ff.). Siehe dazu C.I.1.a).
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onswürdig.13 Kurze Zeit später folgte eine weitere signifikante Entscheidung des 
Bundesverfassungsgerichts zu den Äußerungsrechten von Bundesministern.14 
Bei dieser Entscheidung stand die Frage im Mittelpunkt, wann überhaupt eine 
staatliche Äußerung vorliegt. Die Bundesministerin Schwesig hatte sich in einem 
Interview ebenfalls negativ über die NPD geäußert, was jedoch nicht als amtli-
che Äußerung bewertet wurde. Zuletzt ordnete das Bundesverfassungsgericht 
die Äußerungen der Bundesministerin Wanka in einer von ihrem Ministerium 
veröffentlichten Pressemitteilung zu einer von der AfD in Berlin veranstalteten 
Demonstration als verfassungswidrig ein.15 Daneben ist es zu mehreren Ent-
scheidungen der Landesverfassungsgerichte gekommen, die sich mit der Frage 
der Äußerungsrechte von Ministerpräsidenten bzw. Landesministern auseinan-
dergesetzt haben.16 Auch liegen diverse verwaltungsgerichtliche Entscheidungen 
vor, die sich besonders mit den Grenzen von Äußerungsrechten der kommunalen 
Funktionsträger befassen.17

Dies veranlasst dazu, die Äußerungsrechte staatlicher Funktionsträger genauer 
zu beleuchten. Insbesondere stellt sich hier die Frage nach den (verfassungs-)
rechtlichen Grundlagen und Grenzen ihrer Äußerungsrechte. Auch wird zu klä-
ren sein, wann sich ein staatlicher Funktionsträger überhaupt als solcher äußert. 
Schließlich gilt es, die Äußerungsrechte für einzelne staatliche Funktionsträger 
zu bestimmen.

13 Kritisch u. a. Hillgruber, JA 2014, 798; Tanneberger/Nemeczek, NVwZ 2015, 215; van 
Ooyen, RuP Bd.  50 (2014), S.  130; Bäcker, MIP 2015, 153.

14 BVerfGE 138, 102 ff.
15 BVerfG, Urteil v. 27.2.2018 – 2 BvE 1/16.
16 ThürVerfGH NVwZ 2016, 1408 ff.; ThürVerfGH ThürVBl. 2016, 281 ff.; ThürVerfGH 

ThürVBl. 2015, 295 ff.; RhPfVerfGH NVwZ-RR 2014, 665 ff.; SaarlVerfGH LVerfGE 25, 
457 ff.

17 BVerwG NVwZ 2018, 433 ff.; BVerwGE 104, 323 ff.; OVG NRW NWVBl. 2015, 195; 
OVG NRW NVwZ-RR 2004, 283 ff.; HessVGH NVwZ-RR 2015, 508 ff.; OVG SL LKRZ 
2014, 164; VG Düsseldorf NWVBl. 2015, 201 f.; VG München K&R 2015, 285 ff.; VG Kob-
lenz LKRZ 2013, 386 ff.; VG Trier, Urteil v. 20.1.2015 – 1 K 1591/14.TR; VG Frankfurt a. M., 
Urteil v. 2.7.2014 – 7 K 4006/13.F (n.v.).



II. Gang der Untersuchung

Der erste Teil der Arbeit beschäftigt sich mit den grundsätzlichen Fragen der 
Äußerungsrechte staatlicher Funktionsträger. Nach einem Überblick über das 
Kommunikationsverhalten des Staates wird anhand von aktuellen Beispielen der 
Prüfungsgegenstand konkretisiert. Zudem wird begründet, warum gerade den 
Äußerungen staatlicher Funktionsträger eine besondere Bedeutung im Mei-
nungs- und Willensbildungsprozess zukommt.

Der zweite Abschnitt des ersten Teils widmet sich den rechtlichen Grundlagen 
der Äußerungen staatlicher Funktionsträger. Im Gegensatz zu privaten Mei-
nungsäußerungen steht hier nicht die grundrechtliche Meinungsfreiheit, sondern 
die Kompetenzordnung im Fokus. Unter Berücksichtigung der früheren und ak-
tuellen Rechtsprechung schließt sich die Diskussion an, ob für die Äußerungen 
eine (gesonderte) gesetzliche Befugnis erforderlich ist.

Der dritte Abschnitt des ersten Teils der Arbeit befasst sich mit den rechtlichen 
Grenzen der Äußerungsrechte staatlicher Funktionsträger. Dabei geht die Arbeit 
der Frage nach der verfassungsrechtlichen Grundlage der Pflicht des Staates zu 
politischer Neutralität nach.

Die Abgrenzung von amtlichen und privaten Äußerungen behandelt der nach-
folgende vierte Abschnitt. Nach Klärung der Vorfrage, ob eine Abgrenzung über-
haupt erforderlich ist, werden verschiedene Abgrenzungskriterien diskutiert, be-
wertet und systematisiert.

Zum Abschluss des ersten Teils werden die Anforderungen untersucht, die die 
Pflicht zur politischen Neutralität unabhängig vom Einzelfall an den Staat stellt. 
Im Anschluss wird die Frage behandelt, ob es einen rechtlichen Sondermaßstab 
im Umgang mit einzelnen politischen Meinungen geben kann. Der allgemeine 
Teil schließt mit einem Exkurs zur historischen Entwicklung der politischen 
Neutralität.

Im zweiten Teil unternimmt die Arbeit den Versuch, die Äußerungsrechte dif-
ferenziert nach staatlichen Funktionsträgern zu bestimmen. Ausgehend von der 
aktuellen Rechtsprechung werden die Äußerungsrechte des Bundespräsidenten, 
der Mitglieder der Bundes- und Landesregierung(en) und der (Ober-)Bürger-
meister untersucht. Nach Ermittlung der jeweiligen Äußerungskompetenzen 
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werden die Grenzen der Äußerungsrechte funktionsbezogen untersucht. Schließ-
lich verdeutlichen Beispiele das jeweils ermittelte Ergebnis.

Abschließend widmet sich die Arbeit den zu beachtenden Besonderheiten 
bzgl. der Äußerungsrechte staatlicher Funktionsträger bei Wahlen und Abstim-
mungen. Nach Ermittlung des jeweiligen Anwendungsbereichs werden die un-
terschiedlichen inhaltlichen Maßstäbe beleuchtet, die bei Wahlen und Abstim-
mungen gelten.





B. Allgemeiner Teil





Sachverzeichnis
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– Anwendungsbereich 238
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barkeit 206 ff.

Demokratieprinzip 45, 50 ff., 60, 73 f.
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Informationshandeln 19, 32, 40, 186
Integrationsfunktion 134, 145 ff., 152, 

196 f., 221

Kommunikationsformen 11 ff.
Kompetenzfreie Zone 31 ff.
Kompetenzordnung 30 ff., 45

Mäßigungsgebot 56, 81, 244
Meinungs- und Willensbildungsprozess 21, 

33, 43, 51 ff., 65, 79 f., 110, 158, 231 f.
Meinungsfreiheit 26 ff., 80 ff., 87, 97 f.

Öffentlichkeitsarbeit 18, 51, 73 f., 133 f., 
155 f., 164 f., 173 f.

Politische Neutralität 45 ff., 102 ff.
– Ausprägungen 102 ff.
– Geltungsbereich 66 ff.
– Verfassungsrechtliche Grundlagen 50 ff.
Politische Werturteile 13 ff.

Recht auf Chancengleichheit 42 f., 53 ff., 
65, 114, 152, 176
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